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Was wird gaststättenrechtlich für 
eine Veranstaltung benötigt?
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Gestattung nach § 12 GastG

Diese wird zwingend benötigt, wenn ein erlaubnispflichtiges Gaststättengewerbe (also dann, 
wenn Alkohol ausgeschenkt wird!!) aus besonderem Anlass vorübergehend ausgeübt wird.

Beispiele für einen besonderen Anlass:

- Volks-, Straßen-, Bürger-, Frühlings-, Sommer- und Herbstfeste
- Schul-, Jugend- und Vereinsfeste

- Sport- und Open-Air-Veranstaltungen
- Jubiläumsfeiern und Geschäftseröffnungen

- Geschäftsjubiläen
- Wein- und Bierfeste.

Wichtig ist, dass die Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden und dass die Veranstaltung für jedermann zugänglich ist.
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Keine Erlaubnis nach § 12 GastG bedarf, wer

- alkoholfreie Getränke und/oder
- nur zubereitete Speisen verabreicht. 

Der Antrag (Gestattung | Stadt Friedberg) auf Erteilung einer gaststättenrechtlichen Gestattung 
anlässlich einer Veranstaltung ist rechtzeitig (2 Wochen vorher) schriftlich bei der Gemeinde zu 
stellen.

https://www.friedberg.de/politik-verwaltung/rathausservice/buergerservice/gestattung/
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Wichtig bei Gestattungen:

- Toiletten: Je angefangene 350 qm Schankfläche werden 1 Herren-WC, 2 Urinalbecken oder 
2 m laufende Rinne und 2 Damen-WC benötigt.

- Getränke: mind. ein alkoholfreies Getränk muss günstiger sein als ein alkoholisches 
Getränk in gleicher Menge.

- Geschirr: Die Verwendung von Einweggeschirr, Einwegbechern, Einwegbesteck, von 
Getränkedosen und sonstigen Einweggebinden ist unzulässig.
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Evtl. zusätzlich erforderlich:

Marktfestsetzung
Bsp.: Reggae in Wulf; Festival mit Marktgeschehen

Mit der Marktfestsetzung werden die Ladenschlusszeiten nach dem 
Ladenschlussgesetz (Montag – Samstag von 06:00 – 20:00 Uhr)
umgangen.
Voraussetzung ist, dass mind. 10 Händler mit Waren (keine Imbissstände) 
vorhanden sind.

Der Antrag ist rechtzeitig, mind. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, bei 
der Stadt Friedberg -Bürgerbüro- zu stellen.
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Ansprechpartner des Bürgerbüros:

Frau Daniela Bauer, Tel.: 0821/6002-430, ewo@friedberg.de

Herr Roland Gerkens, Tel.: 0821/6002-440, ewo@friedberg.de
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